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III.

Die zu berücksichtigenden Faktoren der bernischen
Armengesetzgebung.

Das bernische Armengesetz kennt grundsätzlich die wohnörtliche
Unterstützungspflicht, d. h. in der Regel ist der Arme von der Wohngemeinde zu
unterstützen. Der Kanton leistet jedoch den Gemeinden an ihre Armenlasten
Beiträge, und zwar an Aufwendungen für dauernd unterstützte Erwachsene
sowie für unterstützte Waisen 60%, und für vorübergehend unterstützte
Erwachsene 40% der Nettoausgaben.

Neben der örtlichen Armenpflege gibt es in einer Reihe von Gemeinden
noch eine bürgerliche. 1.927 bestanden 44 Burgergemeinden und 1.3 Zünfte,
die die Armenpflege für ihre Angehörigen selbst besorgten. An die Aufwendungen
der bürgerlichen Armenpflege leistet der Kanton Bern keinen Beitrag.

Endlich besteht noch die sog. auswärtige Armenpflege. Ihr liegt die
Unterstützung an ausserhalb des Kantons wohnende Bürger bernischer Gemeinden
mit wohnörtlicher Armenpflege ob. Ausserdem fallen ihr auch die Aufwendungen
für in den Kanton zurückgekehrte, unterstützte Berner zur Last. Die
Nettoleistungen der auswärtigen Armenpflege fallen voll zu Lasten des Kantons.
Eine besondere Regelung ist für die auswärtige Armenpflege durch die Schaffung
eines Konkordates, dem 1.1. Kantone angehören, getroffen worden. Darnach
hat der Kanton Bern an verarmte Berner, die in den Konkordatskantonen
wohnen, nur einen Teil der Unterstützung zu tragen, wofür er für die Kosten
der Armenpflege für die Angehörigen der Konkordatskantone, die im Kanton
Bern wohnen, einen Beitrag leisten muss.

Pro memoria sei noch die Gruppe der unterstützten Wiedereingebürgerten
erwähnt. An ihren Unterstützungskosten trägt der Bund 50%, falls in den
ersten 1.0 Jahren nach der Wiedereinbürgerung eine Unterstützung notwendig
wird.

Wir haben also folgende Arten von Armenunterstützungen:

1. Oertliche Armenpflege. Sie wird von den Ortsgemeinden durchgeführt
und vom Staate subventioniert.

2. Bürgerliche Armenpflege. An ihre Kosten zahlt der Staat keine
Beiträge.

3. Auswärtige Armenpflege. Sämtliche Kosten fallen zu Lasten des Staates.

a. Armenpflege der Konkordatskantone. Die Kosten werden zwischen
dem Wohnortskanton und dem Bürgerortskanton geteilt.

b. Armenpflege in den Nicht-Konkordatskantonen. Die Unterstützungskosten

für die verarmten Berner trägt allein der bernische Staat.

4. Armenpflege der Wiedereingebürgerten.

Wir haben unsere Untersuchungen nach diesen Gruppen der Armenpflege
getrennt vorzunehmen.

Nach den hier skizzierten Arten der Armenpflege haben wir unsere
Untersuchung gruppiert und repartieren die zu erwärtenden Belastungen aus der
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III.

vie beriíàsiàtigeiìâen kâktvren âer bernisclken
ArmenBesetzOebung.

Das DerniseDe ^.rmenZsset^ Dsnnt Zrundsät^lieü die woDnörtlieüe Dnter-
stüt^unZspklieüt, 3. 3. in der DeZel ist 3er àme von der WolmA'emeinde ^u
unterstützen. Der Kanton leistet jedoeli 3en Kemeinden un ilne àmenlusten
Deitrâ^e, un3 xwur un àkwondun^en kür 3auern3 unterstützte DrwueDsene
sowie kür unterstützte Waisen 63^, un3 kür vorüDerZeDend unterstützte Kr-
waeüsene 33^ 3er Kettoaus^aDen.

Reizen 3er örtlieüen àmenpkleAk ^iüt es in einer Deilie von Kemeinden
noeü eine DurAerlieDe. 1.927 Dsstanden 34 DurAer^emeinden un3 13 dünkte,
3ie 3ie /VrinenpkleAN kür ilne ^n^eDoriZen sslüst üssorAten. rVn 3ie àkwendunAen
3er DurAnrlieDen ^rinenpkleoe leistet 3er Kanton lZern deinen DeitraZ.

Kndlieli Desteüt noeü 3ie soZ. auswärtiAe àmenpkleZe. lür lieZt 3is Dnter-
stüt^un^ un uusserliull) 3es Kantons woünende Dürrer Derniseüer Kemeinden
mit wolinörtlieüer ^rmenpkleAk od. Ausserdem kullen ilur uueli 3ie àkwendunAen
kür in 3en Kanton ^urüeDAeDelirte, unterstützte l3erner xur Dast. Die Ketto-
leistunAen 3er auswärtigen ^rmknpklege kullen voll ^u Dusten 3ss Kantons.
Kine. Desondere Degelung ist kür 3is auswärtige ^rmenpklege dureli 3ie LeDakkung
eines KonDordates, 3em 11 Kantone angekiören, getrokken worden. Darnaelr
Dat 3er Kanton Dern an verarmte Derner, 3ie in 3en KonDordatsDantonen
woDnen, nur einen 3"eil 3er Dnterstütxung ^u trugen, wokür er kür 3ie Kosten
3er àmenpklege kür 3ie ^ngeliörigen 3er KonDordatsDantone, die im Ksnton
I3ern wolinen, einen Deitrag leisten muss.

Dro memoriu sei noelr die Kruppe 3er unterstützten Wiedereingelzürgerten
erwälrnt. ^Vn iüren DnterstütxungsDosten trägt 3er Kund 53^,, kulls in den
ersten 13 daüren naeü 3er WdedereinDürgerung eine Dnterstüt^ung notwendig
wird.

Wir üulisn also kolgende dorten von Wmenunterstütxungen:

I Dertlielie àmenpklege. Lie wird von den Drtsgemeinden dureDgskülnt
und vom Ltuute suDventioniert.

2. IdurgerlieDe ^.rmenpklege. ^3n iüre Kosten ^ulilt der Ltuut Deine
Dsiträge.

3. Auswärtige ^rmenpklege. LämtlieDo Kosten kullen i5U Dusten des Ltuates.

n. àmsnpklege der KonDordatsDantone. D>ie Kosten werden xwiselisn
dem W^olinortsDanton und dem DürgerortsDanton geteilt,

d. ^rmenpklege in den KieDt-KonDordatsDantonen. Die Dnterstütxungs-
Dosten kür die verarmten Derner trägt allein der Derniseüe Ltuut.

3. àmenpklege der Wiedereingedürgerten.

W3r Duden unsere Dintersuelrungen naeü diesen Kruppen der ^rmenpklege
getrennt vorxuneümen.

Kaelr den lner sDixxiertsn ^rten der rWmenpklsge DuDen wir unsere Dnter-
suelrung gruppiert und repartieren die sn erwartenden Delastungen aus der
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subsidiären Beitragspflicht, wie die Entlastungen aus der Verminderung der
Ausgaben für die Armen, nach den für die einzelnen Arten der Armenpflege
geltenden Grundsätze auf die Gemeinden und Kantone.

Nach dem Entwurf des Bundesrates vom August 1929 bleibt es der Regelung der Kantone
überlassen, wie sie die Last aus der subsidiären Beitragspflicht zwischen Kanton und Gemeinden
aufzuteilen belieben. In der Botschaft äussert sich der Bundesrat dahin, dass dagegen ini
interkantonalen Verkehr die Ueberwälzung der Last aus der subsidiären Beitragspflicht auf
den Heimatkanton nicht in Aussicht genommen sei, da es sich eben nicht um eine Armenpflege,
sondern um eine Versicherung handle. Durch diese Einschränkung der Ueberwälzung wird
der Kanton Bern etwas begünstigt.

Die Zahl der Unterstützungsfälle von Wiedereingebürgerten, an deren
Lasten der Bund Beiträge leistet, ist sehr unbedeutend. Wir sahen deshalb
davon ab, die Wirkung der Alters- and Hinterlassenenversicherung auf diese
Beiträge zu ermitteln. Der Einfachheit halber haben wir die Berechnungen
so vorgenommen, wie wenn der Bund überhaupt keine Zuschüsse an die Lasten
der Armenpflege der Wiedereingebürgerten geben würde. Der Fehler, der dadurch
entsteht, ist für das Schlussergebnis belanglos.

IV.

Die Ergebnisse der Hauptuniersuchung.
a. Allgemeines.

Um die Wirkung der Alters- und Hinterlassenenversicherung auf die Finanzlage

der Gemeinden festzulegen, haben wir in 49 Gemeinden des Kantons
Einzelerhebungen gemacht, die alle Elemente lieferten, die für die Berechnungen
notwendig wurden. Ueber jeden Arbeitnehmer wie über jeden Einwohner, dem
eine Unterstützung in irgend einer Form zukam oder dem aus Bedürftigkeit die
Steuer teilweise oder ganz erlassen wurde, ist ein Rapportformular erstellt
worden, das die notwendigen Einzelangaben enthielt. Es wurden dazu 8
verschiedene Formulare nötig.

Bei der Verarbeitung teilten wir die Gemeinden nach ihrer wirtschaftlichen
Struktur ein in „bäuerliche", „gemischte" und „gewerblich-städtische" ein.
Die Erhebung erstreckte sich auf folgende Gemeinden:

Bäuerliche
Gemeinden

(mehr als 50% der Erwerbs¬
tätigen gehören zur

Landwirtschaft.)

Gemischte
Gemeinden

(20—50% der Erwerbstätigen

gehören zur
Landwirtschaft.)

Gewerblich-städtische
Gemeinden

(bis 20% der Erwerbstätigen
tätigen gehören zur

Landwirtschaft.)

„Oberland"
(Amtsbezirke: Oberhasli, Interlaken, Frutigen, Obersimmental, Niedersimmental und Saanen.)

Adelboden Wimmis Interlaken
Gsteig
Grindelwald
Schattenhalb
St. Stephan

„Mittelland"
(Gebiet von der Stockhorn-Hohgantkette bis Jura-Südfuss.)

Arni Belp Herzogenbuchsee
Blumenstein Huttwil Lengnau
Buchholterberg Jegenstorf Lyss
Eggiwil Kallnach Muri
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8uk»8Ìdiâren Deitrug8pkliekrt, wie die Dntiu8tungen au8 der Verminderung der'

Vu8gsden kür dis àmen, nuekr den kür die einzelnen Vrten cìer Vrmenpkìege
geltenden Drund8üt?e uuk die Gemeinden und Kuntone.

Kach dem Kntwurk des Dundesrates vom August 1929 hleiht es der Kegslung der Kantoi»e
üksrlassen, v?ie sis die Dsst aus der sudsidiären Dsitrsgspklicht ^^ischsn Kanton und Demsinden
aràuteilen hgliebsn. In der Dotschalt äusssrt sich der Bundesrat dahin, dass dagegen in»
intsrhantonslen Verlcehr die Debsrwäl^ung der Dast ans der sudsidiären Dsitrsgsxklicht auk
den Deimatlcanton nicht in Aussicht genommen sei, da es siel» eden nicht um eins VrmsnpIIege,
sondern um eins Versicherung handle. Durch diese Dinschränhung der Dsker^välxung ^vird
der Kanton Lern etxvas hegünstigt.

Die der Dnter3tütxung8kslle von Wiedereingelrürgerten, un deren
Ds8ten der Dund Leitrüge 1eÌ8tet, Ì8t 8elrr unlredeutend. ^Vir 8ulren de3truID
duvon sk>, die Wirkung der Allers- und llinterIu83enenver8Ìeàerung unk diese
Deitrüge ?u ermitteln. Der DinkueDlreit Dulder Duden wir die Dsreednungen
30 vorgenommen, wie wenn 6er kund üderduupt Deine Xu8edü38k un die Du8ten
der Vrmenpklege der VDedereingedürgerten geden würde. Der Dedler, der dudured
ent8tedt, Ì8t kür d»8 8ed1u88ergednÌ3 De1ung1o8.

IV.

vie Lrgedmsse âer tlauptuntersuckun^.
a. Allgemeines.

Dm die ^VirDung der V1ter8- und dlinterlu38knenver8Ìederung uuk die Dinun^-
luge der Demeinden ke8txulegen, Duden wir in 49 Gemeinden de3 I<unton8
Dinxelerdedungen gemaedt, die ulleDlemente liekerten, die kür die Dereednungen
notwendig wurden. Deder jeden àDeitnedmer wie üder jeden Dinwodner, dem
eine Dnter8tüt?ung in irgend einer Dorrn ?uDum oder dem uu8 DedürktigDeit die
Ateuer teilweÌ3e oder gun? erlu38en wurde, Ì8t ein klupportkormulur er8tellt
worden, du3 die notwendigen Din^elunguden entdielt. d8 wurden du2u 8 ver-
8olriedene Dormulare nötig.

Lei der Verurdeitung teilten wir die Gemeinden nuod idrer wirt8oDuktlieden
AtruDtur ein in ,,Däuer1ieDe", ,,gemÌ3eDte" und ,,g6WkrDIieD-8tûdtÌ8ede" ein.
Die Drdedung er8treedte 8Ìelr uuk kolgende Gemeinden:

Lüuerlicde
(îemeînâen

smehr als 59^ der Krwsrds-
tätigen gehören 2ur

Dandwirtscdakt.)

üemi8chte
Lemeînâen

s29—59^ àer Krwerds-
tätigen gehören 2ur

Danàirtsehakt.)

üerverdlick-stäätisehe
tiemeincken

^his 29^ cler Krwerds tätigen
tätigen gehören /.ur

dandwirtsehakt.)

„Dderland"
st^mtsbe^irDe: Dberkssli, InterlaDen, ?rutigen, Dhsrsimmental, Kiedersimmsntal und Launen.)

tlrdelboâsn ^Vimmis InterlaDen
Dstsig
Drindelwalcl
Lehattenhalk
Lt. Ltephsn

,Mittelland"
fehlet von der Ltoehhorn-Kohgantliette his dura-Lüdluss.)

àni Delp Dsr/.ogenducllsee
Llumenstsin Duttwil Dvngnari
Luchholterderg degsnstork D^ss
Kggiwil Kallnaeh Nuri
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